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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1972

Norm

StGB §134 Abs1

Rechtssatz

Als Gegenstand einer Fundverheimlichung nach dem § 201 lit c StG kommen nur solche Sachen in Betracht, die ihrem

früheren Inhaber ohne seinen Willen aus der Gewalt kamen und sich seither in niemandes sichtbarer Gewahrsame

befinden.
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